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Umbesetzung von Gremien: 
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- 
und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Rheinbach 
mbH (WFEG) 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag fasst folgenden Beschluss: 
 
Frau Brigitte Kohlhaas wird anstelle von Herrn KVOR Hans-Peter Hohn als Stellvertreterin 
von Herrn Dr. Tengler in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Rheinbach mbH (WFEG) bestellt.  
 

Erläuterungen: 

 
Der Rhein-Sieg-Kreis hält einen Anteil von 1,07 % an der Wirtschaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Rheinbach mbH (WFEG). Weitere Gesellschafter sind die 
Stadt Rheinbach (65,72 %), die Kreissparkasse Köln Beteiligungsgesellschaft mbH (15 %), die 
Raiffeisenbank Voreifel eG (15 %), die Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG (1,07 %), die 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg KöR (1,07%) und die Industrie und Handelskammer Bonn/Rhein-
Sieg (1,07 %). 
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in 
der Stadt Rheinbach und in der umliegenden Region des linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreises 
durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrie- und Gewerbeansiedlung, 
Schaffung neuer Arbeitsplätze und Sanierung von Altlasten. 
 
Durch Kreistagsbeschluss vom 18.12.2003 waren bislang in der Gesellschafterversammlung 
bestellt: 
 
Vertreter: Dr. Hermann Tengler 
 
Stellvertreter: KVOR Hans-Peter Hohn 
 
Aufgrund des Eintritts von Herrn KVOR Hans-Peter Hohn in die passive Phase der Altersteilzeit 
ist die Stellvertretung in der Gesellschafterversammlung der WFEG neu zu bestellen. 
 



Gemäß § 26 Absatz 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestellt der Kreistag 
die Vertreter des Kreises, die Mitgliedschaftsrechte in Organen, Beiräten oder Ausschüssen von 
juristischen Personen oder Personenvereinigungen wahrnehmen.  
 
Über das Beratungsergebnis in der Sitzung des Kreisausschusses am 07.10.2019 wird mündlich 
berichtet. 
 
 
 
 
 
(Landrat) 
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